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Dabei sein! 
 10 gute Gründe
für die Mitgliedschaft

von Angestellten und Beamten 
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Sie haben Architektur, Innenarchi-
tektur, Landschaftsarchitektur oder 
Stadtplanung studiert? 
Sie sind angestellt oder beamtet?

Warum sind Sie dann nicht Mitglied 
der Bayerischen Architektenkammer? 

?



Im Interesse der Leserinnen und Leser verwenden wir Begriffe wie Architekt, Bau-
herr usw. zur allgemeinen Bezeichnung von Personen mit bestimmten Funktionen. 
Sie beziehen sich grundsätzlich auf alle Geschlechter. Darüber hinaus verzichten 
wir auch an einigen Stellen auf die komplette Aufzählung aller Fachrichtungen. Ar-
chitekt schließt in diesem Fall die Mitglieder der Fachrichtungen Innenarchitektur, 
Landschaftsarchitektur sowie Stadtplanung mit ein.

Was hat Sie zu Ihrem Studium bewogen? 

Der Wunsch, Häuser und Innenräume zu gestalten und 
zu realisieren? Mit Ihrer Kreativität und Leidenschaft Gär-
ten, Landschaften und öffentliche Plätze zu planen und zu 
schaffen? Räume für ein gutes Leben Wirklichkeit werden 
zu lassen? Verantwortung zu übernehmen?

… und dann endlich der Abschluss: Sie sind Diplom-Inge-
nieur, Bachelor of Arts oder Master of Arts … aber wollten 
Sie nicht eigentlich „Architekt*“, „Innenarchitekt*“ „Land-
schaftsarchitekt*“ oder „Stadtplaner*“werden?
Schließlich sind diese Berufsbezeichnungen ja auch ein Zei-
chen für alles, was Ihnen für Ihre Studienwahl wichtig war!

Darüber hinaus sind die Berufsbezeichnungen aber vor 
allem ein Qualitätssiegel – auch Ihrem Arbeitgeber, Ihrer 
Dienstherrin, den Bürgern, den Vertragspartnern und den 
Bauherren und Beuherrinnen gegenüber! Darum schützen 
wir diese Titel. Nur wer, wie Sie, die Qualifikation hat, eine 
dieser Berufsbezeichnungen zu führen, wird in die Kammer 
aufgenommen und in der Architektenliste geführt. Nur wer 
dort eingetragen ist, hat das Recht, sich „Architekt“, „In-
nenarchitekt“ oder „Landschaftsarchitekt“ mit jeweiliger 
Bauvorlageberechtigung zu nennen. „Stadtplaner“ werden 
in der Stadtplanerliste geführt.

Stellen Sie Ihren Antrag auf Eintragung bei der Bayerischen 
Architektenkammer! 
Alle Unterlagen finden Sie unter www.byak.de.

Und es gibt noch weitere gute Gründe dafür, Mitglied der 
Bayerischen Architektenkammer zu werden! Scannen Sie 
auch die QR-Codes für weitere Informationen.



Solidargemeinschaft

Haben Sie Fragen zur Ihrer Zukunft im Beruf, zu Ihren Per-
spektiven, zum Wiedereinstieg und zu beruflichen Schwie-
rigkeiten? Dann können Sie sich an die Ombudspersonen 
der Bayerischen Architektenkammer wenden. Die Kollegen 
haben Kontakte zu den Arbeitsagenturen und zur Architek-
tenversorgung, sie können Gespräche mit der Deutschen 
Rentenversicherung, den Krankenkassen und mit Behörden 
erleichtern.
Selbstverständlich werden die den Ombudspersonen zur 
Kenntnis gebrachten Informationen vertraulich behandelt 
und die Belange des Datenschutzes gewahrt. Bei Rechts-
streitigkeiten innerhalb der Kollegenschaft oder mit Bauher-
ren besteht die Möglichkeit, den Schlichtungsausschuss 
anzurufen.

Das „Ernst Maria Lang Fürsorgewerk“ der Bayerischen 
Architektenkammer unterstützt bedürftige Mitglieder 
und hilft ihnen in Notlagen. 
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Basis für Netzwerke

Wir Architekten beeinflussen unsere Umwelt in hohem 
Maße. Dies verlangt ein starkes, verantwortungsvolles En-
gagement bei der Planung und Umsetzung unserer Arbeit. 
Die intensive Vernetzung innerhalb der Kollegenschaft ist 
ein Garant dafür, den hohen Ansprüchen an die Gestaltung 
der geplanten und gebauten Umgebung auch gerecht zu 
werden. 

Die Architektenkammer fördert diesen Dialog durch Fach-
tagungen, Vortragsveranstaltungen und diverse weitere 
Aktivitäten und Angebote, auch in der Region. In den Treff-
punkten Architektur der Kammer (Niederbayern und Ober-
pfalz, Oberbayern, Ober- und Mittelfranken, Unterfranken, 
Schwaben) und den regionalen Netzwerken können Sie 
sich unmittelbar informieren und einbringen. Mit eigener 
Initiative kann so auf Baukultur, Politik und den Berufsstand 
Einfluss genommen werden. 

Nur wenn Sie sich an diesem Dialog beteiligen, können 
auch Ihre Belange als Angestellte und Beamte angemes-
sen berücksichtigt werden. 
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Mitgliedschaft im Versorgungswerk

Mit dem Eintrag in die Architektenliste ist automatisch die 
Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Architekten sowohl 
für Freischaffende als auch für Angestellte verbunden. Be-
amte können über das Versorgungswerk eine zusätzliche 
Altersversorgung aufbauen.

Absolventen können sofort nach Aufnahme einer berufsre-
levanten Tätigkeit in das Versorgungswerk der Architekten 
eintreten. Sie zahlen als Angestellte den gleichen Beitrags-
satz wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Weitere Informationen und Unterstützung im Rahmen 
eines Befreiungsverfahrens von der gesetzlichen Renten-
versicherung erhalten Sie bei Ihrer Kammer oder direkt un-
ter www.barchv.de.

Im Unterschied zur gesetzlichen Rentenversicherung 
und zur Versorgung der Beamten haben Sie übrigens im 
Falle einer Berufsunfähigkeit sofort Ansprüche.
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Stellenmarkt

Der Stellenmarkt auf der Homepage der Bayerischen Archi-
tektenkammer hat sich zu einer der zentralen Jobbörsen für 
Architekten in Bayern entwickelt. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer können Inserate kostenfrei online stellen. Abgerun-
det wird das Online-Angebot von einem „Netzwerkforum/
Schwarzen Brett“ und einer Nachfolgebörse für Architek-
turbüros.

Viele überregionale Stellenangebote für angestellte und be-
amtete Architekten werden zudem im Deutschen Architek-
tenblatt veröffentlicht.

Zeit für einen Aufstieg!
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Das Team der Bayerischen Architektenkammer steht Ihnen 
für alle Fragen rund um die Berufsausübung als erster An-
sprechpartner zur Verfügung. Haben Sie Schwierigkeiten 
bei der Anwendung von Bauvorschriften oder im Umgang 
mit DIN-Normen? Brauchen Sie Unterstützung in den The-
menbereichen Barrierefreiheit oder Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit? Dann wenden Sie sich an die Kollegen in 
der Bayerischen Architektenkammer. Das gilt genauso für 
Fragen zu sonstigen Planungsgrundlagen, zur Bauphysik 
und Baustoffkunde sowie zum Bau- und Bürobetrieb. Un-
sere Rechtsanwälte beantworten gerne Fragen zur Anwen-
dung der HOAI und zur allgemeinen Vertragsgestaltung.

Auch mit Fragen zum Arbeitsrecht, Urheberrecht und 
Sozialversicherungsrecht können Sie sich jederzeit an 
die Kammer wenden. Rat erhalten Sie bei den Bera-
tungsstellen Barrierefreiheit sowie Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit. Das Referat Vergabe und Wettbewerb 
berät gern zur Vergabe von Architektenleistungen.

Fachliche Beratung
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Fortbildungsangebote

Die Anforderungen an unseren Berufsstand ändern sich 
kontinuierlich. In diesem sich rasch wandelnden Umfeld ist 
es längst nicht mehr möglich, sich ausschließlich durch die 
eigene Tätigkeit fortzubilden. Die Akademie für Fort- und 
Weiterbildung der Bayerischen Architektenkammer bietet 
den Mitgliedern ein qualifiziertes, kostengünstiges und um-
fassendes Angebot an Seminaren, Webinaren, Fachtagun-
gen, Workshops und Lehrgängen. Für Geringverdienende 
bestehen besondere Ermäßigungsmöglichkeiten.

Angebote finden Sie in ganz Bayern, neben München ist in 
Nürnberg ein zweiter Standort eröffnet worden: Die Bayeri-
sche Architektenkammer Auf AEG.

www.byak.de oder
www.architekten-fortbildung.de

Sie können in der Akademie für Fort- und Weiterbildung 
Zusatzqualifikationen erwerben oder bei Bedarf Ihre 
Eintragungsvoraussetzungen vervollständigen. 
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7
Wir für Sie

Die Bayerische Architektenkammer stellt Ihnen Broschüren 
und Merkblätter zu allen beruflich relevanten Themen zur 
Verfügung. Auf der Homepage stehen von Projektgruppen 
erarbeitete Merkblätter, etwa zur Bayerischen Bauordnung, 
zur HOAI und zum barrierefreien Bauen zum Download be-
reit. Angefordert werden können u. a. Orientierungshilfen 
für den Abschluss von Arbeitsverträgen sowie Infosamm-
lungen zu den Besonderheiten einer freien Mitarbeit, zur 
Büroübernahme und zur Existenzgründung. Über unsere 
Newsletter erfahren Sie frühzeitig von Neuerungen, Fortbil-
dungs- und Beratungsangeboten. Zudem steht Ihnen eine 
Juristin aus der Geschäftsstelle bei Themen, die Sie als An-
gestellte und Beamte besonders bewegen, als Lotsin zur 
Seite (siehe letzte Seite). 

Auf der Website der Bayerischen Architektenkammer 
finden Sie sicher auch für Sie hilfreiches Informations-
material, unter anderem zu folgenden Themen: Arbeits-
recht, Architektouren, Barrierefreiheit, Bauherrenschaft, 
Baukultur, Berufsbild, Energieeffizienz und Nachhaltig-
keit, Urheberrecht, Wettbewerb und Vergabe.
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Deutsches Architektenblatt

Mit der Mitgliedschaft ist der Bezug des Deutschen Archi-
tektenblatts (DAB) verbunden. Im Regionalteil informieren 
wir Sie monatlich über alles Wissenswerte rund um die 
Tätigkeit der Bayerischen Architektenkammer. Hier fin-
den Sie Hinweise und Berichte über Veranstaltungen und 
Seminare, wir informieren über wichtige Änderungen im 
Bau- und Architektenrecht und geben Bekanntmachungen, 
beispielsweise aus dem Bayerischen Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr oder der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, weiter. Der Hauptteil des DABs versammelt 
Artikel zu monatlich wechselnden, gesellschaftspolitisch 
relevanten Architekturthemen und veröffentlicht Stellen-
angebote aus ganz Deutschland sowie Texte aus den Be-
reichen „Recht“, „Digital“, „Technik“ und „Produkte“. 

Interesse an einem Probeexemplar? Wenden Sie sich an
die Kammer!
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Baukultur

Architektur gestaltet die uns anvertraute Umwelt, ihr Schutz 
betrifft uns alle. Sie wirken als Angestellte und Beamte an 
der Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 
mit, Sie prägen die Auftragsvergaben, erarbeiten Vorlagen 
und Rahmenplanungen, begleiten den gesellschaftlichen 
Diskurs und bereiten politische Entscheidungen vor. Die 
Bayerische Architektenkammer unterstützt Sie in Ihrem 
Engagement für Baukultur: z. B. mit einer umfangreichen 
Öffentlichkeitsarbeit, Kontakten zu Ministerien und Behör-
den, der Besetzung von Gestaltungskommissionen und 
baukulturellen Bildungsangeboten für Lehrkräfte.

Herausragende Architektur entsteht im Team: Keine 
Baukultur ohne kompetente Bauverwaltungen und 
Architekten mit ihren Mitarbeitern! 
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Mentorenprogramm

Um die partnerschaftliche Unterstützung, den Zusammen-
halt im Berufsstand und die Bildung von Netzwerken zu 
stärken, hat die Bayerische Architektenkammer ein Men-
torenprogramm aufgebaut. Berufskolleginnen und Berufs-
kollegen stehen ehrenamtlich bereit, ihre Kompetenz aus 
verschiedenen Bereichen anderen zur Verfügung zu stel-
len. Ob es sich z. B. um den Berufseinstieg, Honorarfragen 
oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf handelt – es 
werden alle Themen rund um den Beruf abgedeckt. Bei 
Fragen zu den genannten Themen können Sie sich direkt 
an das Mentorenteam wenden und in individuellen Ge-
sprächen den Austausch untereinander suchen.

Die Liste aller Mentoren finden Sie auf der Homepage der 
ByAK.

Profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen Ihrer 
Kollegenschaft aller Fachrichtungen zu den unter-
schiedlichsten Themen!
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Was macht die 
Bayerische Architektenkammer?

Die Bayerische Architektenkammer wurde aufgrund eines 
Landtagsbeschlusses am 1.1.1971 gegründet. Sie ist ein 
wichtiges Ordnungsinstrument im Bereich des Planens und 
Bauens. Ihre Mitglieder unterstützt sie auf berufspoli-
tischer Ebene, der Bauherrschaft sichert sie den hohen 
Qualitätsstandard der ihr angehörenden Architekten, In-
nenarchitekten, Landschaftsarchitekten sowie Stadtpla-
ner zu. Sie ist ein Teil mittelbarer Staatsverwaltung und da- 
mit in deren Tätigkeit eingebunden. Im Baukammerngesetz 
sind die Aufgaben der Bayerischen Architektenkammer ge-
regelt. 

Über die Hälfte der Mitglieder der Bayerischen Architek-
tenkammer sind angestellte und beamtete Architekten. 
Die Bayerische Architektenkammer sind wir – die Mit-
glieder! 



Bayerische Architektenkammer

Waisenhausstraße 4 
80637 München 
Telefon: (089) 13 98 80-0 
E-Mail: info@byak.de

Bayerische Architektenkammer  
Akademie für Fort- und Weiterbildung
Telefon: (089) 13 98 80-34/-43 
E-Mail: akademie@byak.de

Bayerische Architektenkammer  
Referat Vergabe und Wettbewerb
Telefon: (089) 13 98 80-24/-74 
E-Mail: voitl@byak.de

Hier erhalten Sie auch Informationen über die Beratungen 
zur Vergabe von Architektenleistungen in ganz Bayern.

Beratungsstelle Barrierefreiheit  
der Bayerischen Architektenkammer 
Telefon: (089) 13 98 80-80 
E-Mail: info@byak-barrierefreiheit.de 
www.byak-barrierefreiheit.de

Hier erhalten Sie auch Informationen über die Beratungen 
an 18 Beratungsstandorten in ganz Bayern.

Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit     
der Bayerischen Architektenkammer 
Telefon: (089) 13 98 80-88 
E-Mail: ben@byak.de 
www.byak-ben.de

Bayerische Architektenkammer Auf AEG 
Muggenhofer Straße 135 
90429 Nürnberg 
www.byak.de/auf-aeg

Weitere Informationen und Kontakt:
www.byak.de
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Ansprechpartnerinnen: 

Bayerische Architektenkammer  
Referat Recht und Berufsordnung

Kathrin Körner
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Lotsin
Telefon (089) 13 98 80-22, koerner@byak.de

Kerstin Menzel
Rechtsanwältin
Telefon (089) 13 98 80-19, menzel@byak.de

Lia Möckel
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)
Telefon (089) 13 98 80-21, moeckel@byak.de

Marina Denz
Assistenz
Telefon (089) 13 98 80-29, denz@byak.de 


